Das Universitätsgesetz 2002 und welche Änderungen wir fordern 

 

Mit dem Universitätsgesetz 2002 wurden die Mitbestimmung von Mit​telbau und der Studenten bei der Ge​staltung der Universitäten de facto abgeschafft. 

Es wird vergessen, dass die Mehrzahl der derzeit aktiven ca. 100 „echten“ Professoren genauso wie die Leitung unserer Universität früher engagierte Mittelbauvertreter waren; ganz zu schweigen von unserer legendären Studenten- und Mittelbauvertreterin Andrea Kdolsky, die es immerhin zur Bundesministerin und stellvertreten​den ÖVP Obfrau gebracht hat. So in​kompetent und einfältig können Assis​tenten und Dozenten doch wieder nicht sein, sonst hätten nicht einige von Ihnen solche Karrieren gemacht. 

All dies zählt bei der Mitbestimmung an den Universitäten nicht. Im Senat werden 100 Professoren durch die Mehrheit der Senatsmitglieder vertre​ten, 3000 wissenschaftliche Mitarbei​terInnen entsenden in unseren Senat 4 VertreterInnen und 2000 allgemei​ne MitarbeiterInnen nur eine Vertrete​rin. Die Studenten entsenden ¼ der Senatsmitglieder, womit sie ebenfalls jederzeit leicht überstimmt werden können. Unsere Forderung ist daher nach einer fairen repräsentativen Ver​tretung der Mitarbeiter im Senat – es sollte zum Beispiel eine wesentlich größere Hochschullehrerkurie, wie in den USA (faculty university) geben und Vertreter dieser Kurie sollten mehrheitlich in den Senat entsenden. Damit wäre zumindest teilweise eine Mitbestimmung der MitarbeiterInnen bei wichtigen universitären Entschei​dungen gegeben. 

Ein weiteres Gremium, das mit dem Universitätsgesetz geschaffen wurde, ist der sogenannte Universitätsrat​eine Art Aufsichtsrat, der von Ministe​rium und Senat der Universitäten be​schickt wird und die Aufsicht über dieUniversität und das Rektorat hat. So etwas Ähnliches gibt es in Form der Aufsichtsräte auch in der Wirtschaft, allerdings mit dem kleinen Unter​schied, dass dort auch MitarbeiterIn​nen Vertreter in Form der Betriebsräte stimmberechtigte Mitglieder sind. Nicht so an den Universitäten- bei uns spricht man der Vertretung der doch hoch qualifizierten Mitarbeiterschaft die Kompetenz ab, bei Entscheidung auch von einem Stimmrecht Gebrauch machen zu können. 

Deshalb fordern wir auch hier eine Änderung des Gesetzes. Weiters wer​den Vereinfachungen bei Berufungs​und Habilitationsverfahren notwendig sein, allerdings herrscht bei dieser Forderung allgemeine Übereinstim​mung. Wir werden jedenfalls sehen, ob Minister Hahn bereit sein wird in Rich​tung mehr Mitbestimmung der Mitar​beiterInnen an den Unis zu gehen. 

(Th. Szekeres) 

